
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Behandlung von Reis und Nudeln in der Gastronomie, Gemein-

schaftsverpflegung und in Imbissbetrieben 

Reis und Nudeln waren und sind mehrfach Auslöser von Erkrankungsgeschehen ausge-

hend von gastronomischen Einrichtungen sowie von Beanstandungen durch die Untersu-

chungsämter. Bei Reis handelt es sich um ein natürliches Getreide, das in erheblichem 

Umfang mit Sporen von Lebensmittelvergiftungserregern belastet sein kann. Nudeln 

sind wiederum sehr anfällig für eine Rekontamination und Vermehrung mit Schmutzkei-

men und den Bakterien der menschlichen Haut. Um beide Erzeugnisse vor nachteiliger 

Beeinflussung, das heisst, Kontamination mit Bakterien und ihrer Vermehrung zu schüt-

zen, ist die Beachtung folgender lebensmittelhygienischer Hinweise erforderlich: 

1. Behältnisse, in denen Reis oder Nudeln aufbewahrt werden oder sonstige Arbeits-

mittel wie Löffel, Zangen u. a., die mit den Produkten in Kontakt kommen, müssen

für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet und vor der Verwendung

peinlichst sauber sein. Eine Rekontamination mit Schmutzbakterien muss verhin-

dert werden. Die Gegenstände selbst müssen leicht zu reinigen sein. Plastikeimer

mit Rillen, Ablagerungen, Rauhigkeiten und sonstigen Verschleißspuren sind unge-

eignet. Gleiches gilt für Holz.

Auf einen wirksamen Reinigungsprozess ist allerhöchsten Wert zu legen. Die Reini-

gung sollte, wenn irgend möglich, in einer Spülmaschine erfolgen. Soweit von

Hand gespült wird, muss sauberes und heißes Trinkwasser sowie ausreichend Spül-

mittel verwendet werden. In keinem Falle dürfen die Gegenstände mit Gästege-

schirr gemeinsam von Hand gespült werden. Alle Gerätschaften müssen nach dem

Spülen vollständig abtrocknen. Dies gilt insbesondere auch für Plastikgefäße, bei

denen dies aufgrund der spezifischen Eigenschaften länger dauert als bei Edel-

stahl. Dazu sind sie einzeln bis zur Wiederverwendung auf sauberen Tüchern oder

einer Abtropfvorrichtung umgedreht zu lagern. Ein Ineinander stapeln der Behält-

nisse ist zu unterlassen.

Keinesfalls dürfen Behältnisse ohne Zwischenreinigung mehrfach befüllt werden.

2. Jede Behandlung der gegarten Erzeugnisse, insbesondere von Nudeln, mit den blo-

ßen Händen muss unterbleiben, um eine Rekontamination mit der auf den Hän-

den befindlichen Keimflora zu verhindern. Entweder sind geeignete Einmalhand-

schuhe oder besser geeignete Gerätschaften wie Zangen, Löffel und Kellen zu ver-

wenden.

3. Die Lagerung der gegarten Erzeugnisse muss gekühlt bei 7 Grad Celsius und da-

runter erfolgen - siehe hierzu auch Punkt 5. Eine räumlich ausreichende Trennung

von keimhaltigen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse sowie frischem Fleisch

und Geflügelfleisch ist zwingend erforderlich. Daneben sind gegebenenfalls Be-

einträchtigungen vieles andere durch den Geruch anderer Produkte zu berücksich-



tigen. Während der Lagerung müssen die Behältnisse mit für den Lebensmittel-

kontakt geeigneten Einmal-Folien oder passenden Deckeln abgedeckt werden. 

Feuchte Tücher sind ungeeignet. 

4. Soweit die gegarten Erzeugnisse bis zur Abgabe heiß gehalten werden (Cook and

Serve), ist zur Verhinderung der Keimvermehrung und aus ernährungsphysiologi-

schen Gründen auf möglichst kurze Standzeiten zu achten. Hier sind maximal drei

Stunden gemäß DIN 10508 zugrunde zu legen. Eine Mindesttemperatur von zirka

60 - 65 Grad Celsius muss während der Lagerung durchgehend eingehalten wer-

den. Die Heißhaltevorrichtungen (Wasserbäder oder andere) dürfen nur zur Heiß-

haltung, nicht jedoch zum Erwärmen verwendet werden. Nach der Kommissionie-

rung beziehungsweise Portionierung aus den Gar- in Lagergefäße sollten mindes-

tens noch 70 Grad Celsius als Produkttemperatur gegeben sein.

5. Soweit ein Vorkochprozess mit anschließender Abkühlung (Cook and Chill) ange-

wendet wird, müssen die gegarten Erzeugnisse so schnell als möglich von 65 Grad

Celsius auf eine Temperatur von 10 Grad Celsius oder darunter gebracht werden.

Der einzuhaltende Richtwert für diesen Zeitraum beträgt gemäß DIN 10508 ein-

hundertzwanzig Minuten. Soweit keine Schnellkühler (Chiller) verwendet werden,

sind die Erzeugnisse möglichst mit kaltem Wasser abzuschrecken, abzutropfen

und in kleine Portionen aufzuteilen. Nach Möglichkeit sollten die Erzeugnisse in

flachen Gefäßen und in dünner Schicht ausgebreitet und gelagert werden, um ei-

nen guten Luftaustausch und damit rasche Abkühlung zu gewährleisten. Die Be-

hältnisse sind erst in die Kühleinrichtung zu verbringen nachdem die Dampfbil-

dung aufgehört hat, um unerwünschte Kondensatbildung zu verhindern. Bei einer

Kühllagerung bei 7 Grad Celsius darf eine Lagerdauer von 24 Stunden nicht über-

schritten werden. Bei 0 bis +3 Grad Celsius können gemäß DIN 10508 72 Stunden

Lagerdauer angesetzt werden.

6. Die Wiedererhitzung (Regenerierung) muss gewährleisten, dass im Kern des Er-

zeugnisses mindestens 72 Grad Celsius über zwei Minuten gemäß DIN 10508 er-

reicht werden, um gegebenenfalls vorhandene vegetative Keime abzutöten.

Hierzu müssen geeignete Gerätschaften (Garschränke, Mikrowellen und andere)

vorhanden sein, um die erforderlichen Temperaturen unter dem in der Regel gege-

benen Zeitdruck zu erreichen. Bei Mikrowellengeräten ist vor allem kritisch, dass

es hier bei relativ dicht gepackten Lebensmitteln wie Reis zu einer sehr ungleich-

mäßigen Temperaturverteilung und vieles andere im Inneren kommen kann. Leis-

tung und Einwirkdauer des Mikrowellengerätes müssen dem jeweiligen Produkt

angepasst werden. Das Ergebnis der Erhitzung ist im Rahmen der Eigenkontrolle

mittels Sondenthermometer stichprobenartig zu überprüfen und gegebenenfalls

die Regenerierparameter anzupassen.

7. Eventuelle Würzungen - außer Salz - sollten wegen der vorhandenen Keimgehalte

erst kurz vor oder nach der Regeneration erfolgen.

8. Soweit, wie in der asiatischen Gastronomie üblich, Nudeln vor dem Garen in Was-

ser eingeweicht werden sind die oben genannten Hygienemaßnahmen analog an-

zuwenden. Die Nudeln sind in kaltem Wasser einzuweichen und bis zum Garen

kühl zu lagern. Die Einweichzeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. Auf

peinlich saubere Gerätschaften und Behälter ist hier ebenfalls zu achten.



Die oben genannten Anforderungen können sinngemäß auch auf alle anderen zu garenden 

Lebensmittel angewendet werden. 

Es versteht sich von selbst, dass über diese Anforderungen hinaus die allgemeine Be-

triebs- und Personalhygiene ebenfalls stimmen müssen, damit eine einwandfreie und 

sichere Speise in Ihrer Gaststätte oder Imbisseinrichtung produziert werden kann. 

Fragen zum Thema Lebensmittelhygiene beantworten Ihnen die Mitarbeiter des Veteri-

när- und Lebensmittelüberwachungsamtes. 

Unsere Kontaktangaben 

Sie erreichen uns:  Telefon: 0361 655-1380, Fax: 0361 655-1399 

Hausanschrift: Johannesstraße 171 - 173, 

99085 Erfurt 

Stadtbahn: Linien 1, 5 

Haltestelle: Stadtmuseum/Kaisersaal 

Postanschrift: Stadtverwaltung Erfurt 

Amt 39 

99111 Erfurt 

Online: E-Mail: veterinaeramt@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de/ef114390 

Unsere Sprechzeiten 

nach Terminvereinbarung 
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